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eigentliche Sammelftellen finb für anlehnungsbebürftige unb unfetbftänbige
(Elemente, fo geroinnt bie prinzipielle ©inftcllung um fo mehr an Sebeit=
tung. üüan bange nicht um feine Autorität, inbem man als Samariter
feine eigene menfcf)lid)e Seite ergeigt. (Einen gemelbeten Schmerg ftelle
man nicht ohne rceiteres in Abrebe; beim nicht immer Ijanbelt es fid) um
Simulanten. ©iefe bilben freilief): gerabc in Anftalten ein uns allen be=

kanntes 9requifit; aber felbft biefe ©atfache foil uns nicht bagu führen, gu
oerallgemeinern. E)öre man auch einmal ruhig ein Anliegen an, obfehon
man roeifj, bafj nichts ^ßofitioes bahinter fteckt. (Es kann gelegentlich nur
ein Ausfpraches ober Anlehnungsbebürfnis'fein, bas in bie Serbanbfütnbc
führt. ©cm päbagogifd)en ©efdgdr bes ©rgieljers bleibt es oorbehalten,
im (Singelfall bas Nichtige gu antrcorten ober oorgukehren. Sebenke man
auch, bafj es ängftliche unb iteroöfe Staturen gibt, bie roirklid) fchon unter
Kleinigkeiten ober gar (Einbilbungen leiben, ©as ©efühl, in beftimmten
Angelegenheiten „ernft" genommen gu raerben, muff aucl) ein Anftults=
gögling hüben; es ift bies eine roefentliche Sorbebingung gu einer (Er=

giehungsbereitfehaft. ©rfd)einen bie uorgefchühten Sefct)roerben unbegrün=
beter ober geringfügiger Art, fo genügt uielfach nur ein beftimmter 3u=
fpruch, bie Sache fei nicht fcljlimm. Oft kann ein Hausmittel oerabreicht
roerben mit ber feften 3ufid>erung, baft es roirke. Auch ber Argt „heilt"
nicht feiten auf fuggeftioer ©runblage. SMeberum mag ein angeblich kör=
perlicher Schmerg nur SÜtittel gum 3roeck fein, oielleicht auch unberoufjt
ber maskierte Ausbruck eines feelifchen Ceibens. Am (Ergieher ift es, bies
herausgufühlen unb aufbauenb gu reagieren. A5ie leicht läfgt fid) gubem beim
A5echfeln eines Serbanbes ein groanglofes ©efpräch anknüpfen, einen un=
klaren 3ufammenhang aufbecken, in eine befonbere Schroierigkeitsfituation
(Sinblicli geroinnen, im gegebenen ©toment ein aufmunternbes, mahnenbes
ober anerkennenbes S3ort einfd)ieben!

Unftreitig kann bie Serbanbftunbe in ber Anftalt roertoolle Helfer=
bienfte leiften in ber ©rfaffung ber (Eingelperfönlichkeit, in ber Anbahnung
unb Seftigutrg eines Sertrauensoerhältniffes, in ber Schaffung unb (Er=

haltung eines guten Eprisgeiftes. Seien roir uns biefer SOtöglichkeiten
beroufft unb machen roir non ihnen ©ebraud) im Stalgnen ber jeber Anftalt
eigenen ©rgiehungsatmofphäre.

Schweiz. Verband für Schwererziehbare.
©er Schroeig. Serbanb für Sd)roerergiehbare h<ü in feiner Sifeitng

com 30. ©egember 1933 14 ©efudje oon Anftalten um Sei träge für
n a d) g e h e n b e 3 ii r f o r g e ©ntlaffener geprüft unb beren eine Ç)ilfe
im ©otal non Sr. 1700.— gemährt.

Serner ersuchten 7 |)eime um Seiträge aus bem Krebit für © in
gelunter ft Übungen (Segutad)tung etc.), roobei aber nur 3 Anftalten
entfprod)en roerben konnte, benen insgefamt für 9 Schütgtinge Sr. 450.—
gukamen. Sei ben übrigen gemelbeten Kinbern hobelte es fid): nicht um
befonbere ©rgiehnngsmahnahnren (ogt. S. 115, Sadjbtatt 21).

SSeitere ©efuche hitrfichtlid) öes Krebites für ©tngetunterftütpngen
können ftänbig an bie ©efchäftsftelle bes Schroeig. Serbanbes für Sd)roer=
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eigentliche Sammelstellen sind für anlehnungsbedürftige und unselbständige
Elemente, so gewinnt die prinzipielle Einstellung um so mehr an Bedeutung,

Man bange nicht um seine Autorität, indem man als Samariter
seine eigene menschliche Seite erzeigt. Einen gemeldeten Schmerz stelle
man nicht ohne weiteres in Abrede? denn nicht immer handelt es sich um
Simulanten, Diese bilden freilich gerade in Anstalten ein uns allen
bekanntes Requisit; aber selbst diese Tatsache soll uns nicht dazu führen, zu
verallgemeinern. Höre man auch einmal ruhig ein Anliegen an, obschon
man weiß, daß nichts Positives dahinter steckt. Es kann gelegentlich nur
ein Aussprache- oder Anlehnungsbedürfnis sein, das in die Berbandstunde
führt. Dem pädagogischen Geschick des Erziehers bleibt es vorbehalten,
im Einzelfall das Richtige zu antworten oder vorzukehren. Bedenke man
auch, daß es ängstliche und nervöse Naturen gibt, die wirklich schon unter
Kleinigkeiten oder gar Einbildungen leiden. Das Gefühl, in bestimmten
Angelegenheiten „ernst" genommen zu werden, muß auch ein Anstaltszögling

haben; es ist dies eine wesentliche Borbedingung zu einer
Erziehungsbereitschaft. Erscheinen die vorgeschützten Beschwerden unbegründeter

oder geringfügiger Art, so genügt vielfach nur ein bestimmter
Zuspruch, die Sache sei nicht schlimm. Oft kann ein Hausmittel verabreicht
werden mit der festen Zusicherung, daß es wirke. Auch der Arzt „heilt"
nicht selten auf suggestiver Grundlage, Wiederum mag ein angeblich
körperlicher Schmerz nur Mittel zum Zweck sein, vielleicht auch unbewußt
der maskierte Ausdruck eines seelischen Leidens. Am Erzieher ist es, dies
herauszufühlen und aufbauend zu reagieren. Wie leicht läßt sich zudem beim
Wechseln eines Verbandes ein zwangloses Gespräch anknüpfen, einen
unklaren Zusammenhang aufdecken, in eine besondere Schwierigkeitssituation
Einblick gewinnen, im gegebenen Moment ein aufmunterndes, mahnendes
oder anerkennendes Wort einschieben!

Unstreitig kann die Berbandstunde in der Anstalt wertvolle Helferdienste

leisten in der Erfassung der Einzelpersönlichkeit, in der Anbahnung
und Festigung eines Vertrauensverhältnisses, in der Schaffung und
Erhaltung eines guten Hausgeistes. Seien wir uns dieser Möglichkeiten
bewußt und machen wir von ihnen Gebrauch im Rahmen der jeder Anstalt
eigenen Erziehungsatmosphäre,

Sâiwà. Vcrbanä für Sàwereràkbare.
Der Schweiz. Verband für Schwererziehbare hat in seiner Sitzung

vom 30. Dezember 1933 14 Gesuche von Anstalten um Beiträge für
nachgehende Fürsorge Entlassener geprüft und deren eine Hilfe
im Total von Fr. 1700.— gewährt.

Ferner ersuchten 7 Heime um Beiträge aus dem Kredit für Ein-
zelunterstützungen (Begutachtung etc.), wobei aber nur 3 Anstalten
entsprochen werden konnte, denen insgesamt für 9 Schützlinge Fr. 450.—
zukamen. Bei den übrigen gemeldeten Kindern handelte es sich nicht um
besondere Erziehungsmaßnahmen (vgl. S. 115, Fachblatt 21).

Weitere Gesuche hinsichtlich des Kredites für Einzelunterstützungen
können ständig an die Geschäftsstelle des Schweiz. Verbandes für Schwer-
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erpfjbare, S^antonsfdjulftrajje 1, 3iirid) gestellt roerben; ber Verbanb ge=

roäijrt keine nad)träglid)en Beiträge für frühere Ausgaben mit einzelnen
3öglingen. Um einen Verteilungsmobus ber Unterftütpngen für n n d)

g e !} e n b e 3 ii r f o r g e bemüht fid): ber Verbanb pr 3eit nod), ©s ift nidjt
leidjt, f>ier einen allen Umftänben geredjt roerbenben V3eg p firtben. Sie
folgenben Vorfdjläge roerben ben Vorftanb in feiner nädjften Sitpng be=

fdjäftigen.
©s roerben an Anftatten Beiträge für nadjgef^enbe 3ürforge entlaffener

3öglinge gelciftet bann:
1. roenn ber Anftaltsleitung beren primäre Vetreuungspflidjt obliegt;
2. roenn fie bie Betreuung tatfädjiid) ausübt unb entfpredjenb bem Um=

fange ber aufgeroenbeten 3eit unb ©elbmittel;
3. roenn nidjt anberroeitig genügenbe ÜJtittel aufgebracht roerben können.

Um eine ben Verhältniffen angemeffene Verteilung ber pr Verfii=
gung ftefjenben Summe oorneljmen p können, roirb baljer ber Ver=
banb oon ben Veioerbern Auffdjluf) oerlangen müffen über folgenbe
funkte :

a) 3ai)l ber betreuten 3öglinge.
b) Ueberfcljlag über bie Aufroenbungen oon 3eit unb ©elbmitteln für

Vefudje, Stetlenoermittlung, Srientierung im S>eim, Aktenftubiunt,
Rapporte, ^orrefponbenjen, Seleptjon, Honorar für allfällige
ftänbige Angeftellte im Sienftc ber nadjgeljenben OÜirforge.

c) Angaben über pr Verfügung fteljenbc Vtittet aus Veiträgen ber
3öglinge felber aus Unterftütpngen, 3onbs, ©aben ufro.

füatürlid) roirb man nidjt über jebes ber genannten Stidjroorte genaue
Auskunft oerlangen; es ift gang felbftocrftänblidj, bafj bie 3ufammen=
ftellung ber Angaben nidjt oiel 3eit in Anfprud) nehmen barf. V3ot)l aber
roirb fid) ber Vorftanb überlegen, ob er nidjt bie Süijrung einer befonbern
SÜartotfjek über bie in nadjget)enber 3ürforge betreuten ©ntlaffenen emp=
fehlen roolle. VMrb bod) an einzelnen Anftalten, bie fid) in fetjr ioeit=
geljenbem ÜJtajje ihrer enttaffenen 3oglinge annehmen, gerabe burd) bie
3ül)rung einer foldjen S^artotïjek bie Arbeit erleichtert, ©rfatjrungen biefer
Art könnte man eoentuell burd)! Sruck einer befonbern Sparte unb Ver=
teilung an bie Anftalten auch anbem bienftbar machen, ©s brauchten bann
bei einer Veroerbung um Unterftü^ung nur für kurje 3eit biefc harten
eingefanbt p roerben.

^£)b unb roie roeit geroiffe ©rengfälte ber nachgehenben 3ürforge (roie
§. V. Vcfudje oon ©hemaligen, Vtittageffen, Uebernadjten, ober oorüber=
gehenbe SBieberaufnaljme ftellenlofer entlaffener 3öglinge) berückfidjtigt
roerben können, roirb ber Vorftanb nod), grunbfätjlid) p entfdjeiben haben.
3ür Anregungen aus bem Seferkreis banken roil* pm ooraus. Sr. 9X.
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erziehbare, Kantonsschulstraßc 1, Zürich gestellt werden; der Verband
gewährt keine nachträglichen Beiträge für frühere Ausgaben mit einzelnen
Zöglingen. Um einen Verteilungsmodus der Unterstützungen für nach-
g e h ende F ii r sorg e bemüht sich der Verband zur Zeit noch. Es ist nicht
leicht, hier einen allen Umständen gerecht werdenden Weg zu finden. Die
folgenden Vorschläge werden den Vorstand in seiner nächste Sitzung
beschäftigen.

Es werden an Anstalten Beiträge für nachgehende Fürsorge entlassener
Zöglinge geleistet dann:

1. wenn der Anstaltsleitung deren primäre Betreuungspflicht obliegt;
2. wenn sie die Betreuung tatsächlich ausübt und entsprechend dem

Umfange der ausgewendeten Zeit und Geldmittel;
3. wenn nicht anderweitig genügende Mittel ausgebracht werden Können.

Um eine den Verhältnissen angemessene Verteilung der zur Verfügung

stehenden Summe vornehmen zu können, wird daher der
Verband von den Bewerbern Ausschluß verlangen müssen über folgende
Punkte:
a) Zahl der betreuten Zöglinge.
b) Ueberschlag über die Auswendungen von Zeit und Geldmitteln für

Besuche, Stellenvermittlung, Orientierung im Heim, Aktenstudium,
Rapporte, Korrespondenzen, Telephon, Honorar für allfällige
ständige Angestellte im Dienste der nachgehenden Fürsorge.

c) Angaben über zur Verfügung stehende Mittel aus Beiträgen der
Zöglinge selber aus Unterstützungen, Fonds, Gaben usw.

Natürlich wird man nicht über jedes der genannten Stichworte genaue
AusKunst verlangen; es ist ganz selbstverständlich, daß die Zusammenstellung

der Angaben nicht viel Zeit in Anspruch nehmen darf. Wohl aber
wird sich der Vorstand überlegen, ob er nicht die Führung einer besondern
Kartothek über die in nachgehender Fürsorge betreuten Entlassenen
empfehlen wolle. Wird doch an einzelnen Anstalten, die sich in sehr
weitgehendem Maße ihrer entlassenen Zöglinge annehmen, gerade durch die
Führung einer solchen Kartothek die Arbeit erleichtert. Erfahrungen dieser
Art könnte man eventuell durch Druck einer besondern Karte und
Verteilung an die Anstalten auch andern dienstbar machen. Es brauchten dann
bei einer Bewerbung um Unterstützung nur für kurze Zeit diese Karten
eingesandt zu werden.

Ob und wie weit gewisse Grenzfälle der nachgehenden Fürsorge (wie
z. B. Besuche von Ehemaligen, Mittagessen, Uebernachten, oder vorübergehende

Wiederausnahme stellenloser entlassener Zöglinge) berücksichtigt
werden können, wird der Vorstand noch grundsätzlich zu entscheiden haben.
Für Anregungen aus dem Leserkreis danken wir zum voraus. Dr. M.
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